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(54) Blisterpackung

(57) Eine Blisterpackung (1) für Blisterstreifen-Ab-
schnitte (2.1, 2.2), die z. B. anfallen, wenn beim Import
von Arzneimitteln die Tablettenanzahl eines Blisterstrei-
fens nicht der im Importland üblichen Anzahl entspricht,
weist eine Trägerplatte (4) aus einem Bodenabschnitt
(5) und einem Deckabschnitt (6) auf, welche durch Zu-
sammenfalten eines Zuschnitts aus Karton oder dgl. ge-
bildet ist. Der Bodenabschnitt (5) und der Deckabschnitt

(6) sind mit Aussparungen (8, 9) versehen. Die Blister-
streifen-Abschnitte (2.1, 2.2) sind zwischen dem Boden-
abschnitt (5) und dem Deckabschnitt (6) derart befe-
stigt, dass die Vertiefungen (3) der Blisterstreifen-Ab-
schnitte (2.1, 2.2) aus den Aussparungen (8) des Deck-
abschnitts (6) ragen und die Tabletten durch die gegen-
überliegenden Aussparungen (9) in dem Bodenab-
schnitt (5) herausdrückbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Blisterpak-
kung, die aus Abschnitten von Blisterstreifen gebildet
ist, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Tabletten, Kapseln und dgl. werden in Form
von Blisterstreifen vertrieben, die meist in mehreren La-
gen in einer Aufnahmeschachtel abgepackt sind.
[0003] Allerdings gibt es Fälle, bei denen keine gan-
zen Blisterstreifen in die Aufnahmeschachtel eingesetzt
werden. Solche Fälle ergeben sich z.B. beim Import von
Arzneimitteln, die für einen anderen Markt und damit
auch für andere Packungsgrößen hergestellt sind. In-
nerhalb des Arzneimittelmarktes haben sich nationale
Gebindegrößen entwickelt, die in dem jeweiligen Land
üblich sind und von der Arzneimittelindustrie so gut wie
ausnahmslos angeboten werden.
[0004] So enthält z.B. in Deutschland ein Blisterstrei-
fen üblicherweise 10 Tabletten und eine Großpackung
z.B. 10 Streifen und damit 100 Tabletten. In anderen
Ländern sind hingegen 12 oder 14 Tabletten pro Streifen
üblich. Wenn daher Blisterpackungen aus einem sol-
chen Land z.B. nach Deutschland importiert werden,
werden sie in die in Deutschland übliche Gebindegröße
umgepackt.
[0005] Das heißt, von einem Blisterstreifen mit 12
oder 14 Tabletten werden 2 bzw. 4 Tabletten abgeschnit-
ten, um die in Deutschland übliche Anzahl von 10 Ta-
bletten pro Streifen zu erreichen, während z.B. einer
Großpackung aus dem Ausland mit 7 Streifen mit je 14
Tabletten, also insgesamt 98 Tabletten, in Deutschland
ein Blisterstreifenabschnitt mit 2 Tabletten hinzugefügt
wird, um ein Gebinde mit 100 Tabletten zu erhalten. Die
im ersten Fall abgeschnittenen 2 bzw. 4 Tabletten müs-
sen verworfen werden, wodurch sich die Kosten ent-
sprechend erhöhen. Im anderen Fall führt der Blister-
streifenschnipsel mit 2 Tabletten in der Großpackung zu
einer Beeinträchtigung der hohen Qualitäts- und Origi-
nalitätsansprüche, die an Arzneimittel gestellt werden.
Denn, obwohl beim Zerschneiden der Blisterstreifen in
kleinere Abschnitte an den Tabletten an sich gar nicht
manipuliert wird, entsteht beim Patienten ein gegentei-
liger Eindruck, der entsprechende Irritationen auslöst.
[0006] Um diesem Problem zu begegnen, ist aus DE
36 07 012 A1 bereits eine Blisterpackung nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 bekannt. Die als Streifen
ausgebildete Trägerplatte ist dabei mit einer Ausspa-
rung versehen, in die ein Blisterstreifenabschnitt mit sei-
nen Vertiefungen gesteckt und mit seinem über die Aus-
sparung überstehenden Randbereich mit der Träger-
platte verbunden wird.
[0007] Man kann jedoch sofort erkennen, dass es sich
bei der bekannten Blisterpackung um einen Blisterstrei-
fen-Abschnitt und nicht einen Originalblisterstreifen
handelt. Zudem kann sich insbesondere bei einem gro-
ßen Blisterstreifenabschnitt und damit einer entspre-
chend großen Aussparung in der Trägerplatte beim
Durchdrücken der Tabletten der Blisterstreifenabschnitt

mit seinem Randbereich von der Trägerplatte lösen.
[0008] Aus GB 2 178 007 A ist eine Blisterpackung
mit Tabletten zur hormonalen Empfängnisverhütung be-
kannt, bei der ein Blisterstreifen mit 21 Tabletten in ei-
nem zusammengefalteten Zuschnitt aus Karton zwi-
schen einem Bodenabschnitt und einem Deckabschnitt
angeordnet ist. Der Deckabschnitt weist an jeder Ver-
tiefung des Blisterstreifens Aussparungen auf, aus de-
nen die Vertiefungen ragen, und in dem Bodenabschnitt
sind gegenüberliegende Aussparungen vorgesehen,
durch die die Tabletten durchdrückbar sind. Auf dem
Deckabschnitt ist an jeder Aussparung der Tag angege-
ben, an dem die jeweilige Tablette während eines men-
strualen Zyklus eingenommen werden muß. Mit einem
Deckelteil, das auf den Deckabschnitt klappbar ist, kann
die Packung diskret verschlossen werden. An der In-
nenseite des Deckelteils ist zugleich die Gebrauchsin-
formation vorgesehen.
[0009] Aus DE 44 29 503 A1 ist eine Blisterpackung
bekannt, die eine ausklappbare Hülle aus einem Boden-
teil, einem Mittelteil und einem Endteil umfaßt. Zwi-
schen dem Bodenteil und dem Mittelteil sind an der In-
nenseite zwei Blisterstreifen mit einem sie verbinden-
den Steg angeklebt. Ferner ist ein an der Innenseite des
Mittelteils angeklebter Beipackzettel vorgesehen.
[0010] Aus DE-29 20 162 ist es bekannt, Blisterstrei-
fenabschnitte unterschiedlicher Tabletten an einer Trä-
gerplatte zu befestigen. Damit soll Patienten, denen
mehrere Arten unterschiedlicher Tabletten verschrieben
werden, die Einhaltung der Therapie erleichtert werden.
[0011] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Blisterpak-
kung für Tabletten, Kapseln und dgl. Arzneimittelzube-
reitungen ein- und derselben Art zur Verfügung zu stel-
len, die mehrere Blisterstreifen-Abschnitte fest veran-
kert enthält, ohne dass erkennbar ist, dass es sich um
Blisterstreifen-Abschnitte handelt.
[0012] Dies wird erfindungsgemäß mit der im An-
spruch 1 gekennzeichneten Blisterpackung erreicht. In
den Unteransprüchen sind vorteilhafte Ausgestaltun-
gen der erfindungsgemäßen Blisterpackung wiederge-
geben.
[0013] Erfindungsgemäß besteht die Trägerplatte aus
einem Bodenabschnitt und einem Deckabschnitt, die ei-
ne Hülle bilden, in der sich mehrere Blisterstreifen-Ab-
schnitte befinden. Der Deckabschnitt und der Bodenab-
schnitt weisen jeweils Aussparungen auf, durch die die
Vertiefungen der Blisterstreifen-Abschnitte einzeln ra-
gen bzw. die Tabletten herausdrückbar sind.
[0014] Abgesehen von den Vertiefungen der Blister-
streifen-Abschnitte in den Aussparungen in dem Deck-
abschnitt und der Durchdrückfolie an der Unterseite der
Blisterstreifen-Abschnitte in den Aussparungen in dem
Bodenabschnitt sind damit die Blisterstreifen-Abschnit-
te völlig abgedeckt. Damit ist von aussen nicht erkenn-
bar, dass es sich um eine aus mehreren Blisterstreifen-
schnipseln bestehende Blisterpackung handelt. Trotz
ihrer Herstellung aus Blisterstreifenschnipsel entspricht
die erfindungsgemäße Blisterpackung damit den hohen
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Qualitäts-und Originalitätsansprüchen, die an Arznei-
mitteln gestellt werden. Damit kann mit der erfindungs-
gemäßen Blisterpackung der falsche Eindruck beim Pa-
tienten, an den Tabletten sei manipuliert worden, gar
nicht erst aufkommen und entsprechende Irritationen
auslösen.
[0015] Der Zuschnitt für die Hülle der erfindungsge-
mäßen Blisterpakkung kann aus Karton oder einem an-
deren bogenförmigen Material, beispielsweise einer
Kunststoffolie bestehen. Die Blisterstreifen-Abschnitte
werden z.B. durch Ankleben oder bei einer Hülle aus
einer Kunststoffolie auch durch Versiegeln mit der Hülle
verbunden.
[0016] Es ist jedoch auch möglich, die Blisterstreifen-
Abschnitte allein oder zusätzlich dadurch in der Hülle zu
befestigen, dass der Deck- und Bodenabschnitt insbe-
sondere in ihrem Randbereich miteinander verbunden,
also z.B. verklebt oder verschweißt werden. Dies hat
auch zum Vorteil, dass man den Deckabschnitt und den
Bodenabschnitt nicht auseinanderklappen und dann er-
kennen kann, dass es sich bei der Packung und Blister-
streifen-Abschnitte handelt.
[0017] Um den Eindruck zu erwecken, sie bestehe
aus nur einem Blisterstreifen, sind die Aussparungen in
dem Deckabschnitt und dem Bodenabschnitt der erfin-
dungsgemäßen Blisterpackung vorzugsweise in einem
Abstand voneinander oder einem Raster angeordnet,
welches dem Abstand oder dem Raster der Vertiefun-
gen eines üblichen Blisterstreifens entspricht. Das
heißt, die Aussparungen sind z.B. in Reihen angeord-
net, die sich jeweils über die gesamte Länge und Breite
der Trägerplatte oder Hülle erstrecken. Die Aussparun-
gen können dabei Reihen und senkrecht zu den Reihen
verlaufende Zeilen bilden oder die Aussparungen be-
nachbarter Reihen können versetzt sein, beispielsweise
um den halben Abstand zwischen zwei benachbarten
Aussparungen einer Reihe. Es ist aber auch jede ande-
re Anordnung der Aussparungen möglich; z.B. können
die Aussparungen in dem Deckabschnitt und dem Bo-
denabschnitt auch kreis-, halbkreis- oder in anderer
Weise angeordnet sein.
[0018] Zur Führung beim Einblistern in der Einblister-
maschine weisen manche Blisterstreifen Rippen in der
Folie des Blisterstreifens auf, in der die Vertiefungen
vorgesehen sind. Für solche Rippen kann der Deckab-
schnitt der erfindungsgemäßen Blisterpackung mit
schlitzförmigen Aussparungen versehen sein, durch die
Rippen ragen. Der Eindruck, die Blisterpackung beste-
he aus nur einem einzigen Blisterstreifen, wird dadurch
nicht beeinträchtigt.
[0019] Wie bei Arzneimittelpackungen für Blisterstrei-
fen üblich, können erfindungsgemäß eine oder mehrere
Trägerplatten mit den daran befestigten Blisterstreifen-
Abschnitten in einer Aufnahmeschachtel abgepackt
werden, beispielsweise in einer üblichen rechteckigen
Schachtel, die an den gegenüberliegenden kurzen
Schmalseiten durch Herausziehen einer Einsteckla-
sche geöffnet werden kann. In diese Schachtel kann ne-

ben der oder den Trägerplatten mit den daran befestig-
ten Blisterstreifen-Abschnitten auch ein Beipackzettel,
der die notwendigen Informationen für den Patienten
enthält, eingeführt werden.
[0020] Auf eine solche Schachtel kann ggf. verzichtet
werden, wenn sich an den Bodenabschnitt des Zu-
schnitts ein über den Deckabschnitt bzw. die Trägerplat-
te klappbares Deckelteil anschließt. Das über den Deck-
abschnitt geklappte Deckelteil kann dann beispielswei-
se mit einer Klebe-, Steck- oder dgl. Verbindung, z.B.
einer Lasche an der Trägerplatte befestigt werden.
[0021] Bei einer solchen Packung kann zudem der
Beipackzettel an der Innenseite des Deckelteils befe-
stigt, also z.B. angeklebt oder angeheftet werden.
[0022] Damit das Deckelteil auch den Bodenabschnitt
abdeckt, besteht es vorzugsweise aus einem Mittelteil
und einem Endteil, welche über den Deckabschnitt bzw.
auf den Bodenabschnitt der Trägerplatte klappbar sind.
Dazu sind zwischen dem Bodenabschnitt und dem Mit-
telteil sowie dem Mittelteil und dem Endteil jeweils Quer-
falten vorgesehen, die zu der Falte zwischen dem Bo-
denabschnitt und dem Deckabschnitt der Trägerplatte
parallel verlaufen. Damit das Deckelteil die Trägerplatte
spannungsfrei umschließt, sind ferner zwischen dem
Bodenabschnitt der Trägerplatte und dem Mittelteil so-
wie zwischen dem Mittelteil und dem Endteil durch ent-
sprechende Querfalten jeweils Verbindungsabschnitte
vorgesehen. Das Endteil wird dann beispielsweise mit
einer Klebe-, Steck- oder dgl. Verbindung auf dem Bo-
denabschnitt befestigt.
[0023] Bei einer Blisterpackung mit einem solchen
Deckelteil ist der Beipackzettel vorzugsweise an der In-
nenseite des Mittelteils befestigt.
[0024] Wenn der Beipackzettel eine größere Fläche
einnimmt als das Mittelteil, kann er zusammengefaltet
werden. Wenn er länger als das Mittelteil ist, kann der
Beipackzettel dazu mit einem Randbereich seiner vier
Seiten am Rand des Deckelteils bzw. Mittelteils ange-
klebt und durch Querfalten auf die Länge des Deckel-
teils bzw. Mittelteils zusammengefaltet werden. Vor-
zugsweise wird der Beipackzettel dabei an seiner obe-
ren Seite angeklebt. Falls der Beipackzettel breiter ist
als das Dekkelteil bzw. Mittelteil, kann er mit wenigstens
einer Längsfalte zusammengefaltet werden, und wenn
er breiter und länger als das Deckelteil bzw. Mittelteil ist,
kann der quer auf die Länge des Deckelteils bzw. Mit-
telteils zusammengefaltete Beipackzettel mit wenig-
stens einer Längsfalte auf die Breite des Deckelteils
bzw. Mittelteils zusammengefaltet werden.
[0025] Um den Patienten die notwendige Gebrauchs-
information zu geben, kann statt dem Beipackzettel
auch ein anderes Druckerzeugnis verwendet werden,
beispielsweise ein Heft, das an der Innenseite des Dek-
kelteils, also beispielsweise des Mittel-oder Endteils an-
geklebt wird.
[0026] Die aus der Trägerplatte mit den darin befe-
stigten Blisterstreifen-Abschnitten sowie dem Deckel-
teil, also dem Mittelteil und dem Endteil, gebildete Bli-
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sterpackung kann erfindungsgemäß dazu benutzt wer-
den, weitere (unzerschnittene) Blisterstreifen und/oder
weitere Trägerplatten mit darin befestigten Blisterstrei-
fen-Abschnitten aufzunehmen.
[0027] Dazu weisen die Verbindungsabschnitte zwi-
schen dem Bodenabschnitt der Trägerplatte und dem
Mittelteil sowie zwischen dem Mittelteil und dem Endteil
eine solche Länge auf, dass zwischen der Trägerplatte
und dem über die Trägerplatte geklappten Mittelteil we-
nigstens eine weitere Trägerplatte aus einem Bodenab-
schnitt und einem Deckabschnitt mit dazwischen befe-
stigten Blisterstreifen-Abschnitten und/oder wenigstens
ein weiterer (unzerschnittener) Blisterstreifen angeord-
net werden kann. Das heißt, die Länge der Verbin-
dungsabschnitte zwischen dem Bodenabschnitt der Bo-
denplatte und dem Mittelteil sowie zwischen dem Mit-
telteil und dem Endteil entspricht etwa der Höhe des
Stapels, den die (unterste) Trägerplatte sowie die zwi-
schen der untersten Trägerplatte und dem Mittelteil an-
geordneten weiteren Trägerplatten mit den darin befe-
stigten Blisterstreifen-Abschnitten bzw. Blisterstreifen
bilden.
[0028] Um zu verhindern, dass die weiteren Träger-
platten mit den darin befestigten Blisterstreifen-Ab-
schnitten bzw. Blisterstreifen aus einer solchen Pak-
kung seitlich herausrutschen, sind zwischen den Längs-
seiten des Bodenabschnitts der untersten Trägerplatte
und den Längsseiten des Mittelteils des Deckelteils Ver-
bindungslaschen vorgesehen, beispielsweise Klebela-
schen oder Einstecklaschen, z.B. Einstecklaschen, die
zwischen den Bodenabschnitt und den Deckabschnitt
der untersten Trägerplatte gesteckt werden.
[0029] Nachstehend sind bevorzugte Ausführungs-
formen der erfindungsgemäßen Blisterpackung anhand
der Zeichnung beispielhaft näher erläutert. Darin zei-
gen:

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Blisterpackung nach
einer ersten Ausführungsform;

Fig. 2 einen Querschnitt entlang der Linie II-II in Fi-
gur 1;

Fig. 3 einen der Figur 2 entsprechenden Quer-
schnitt durch eine Variante der Packung;

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht einer Blisterpak-
kung nach einer zweiten Ausführungsform;

Fig. 5 schematisch eine Seitenansicht einer Blister-
packung nach einer dritten Ausführungsform;
und

Fig. 6 eine Draufsicht auf einen am Mittelteil der
Packung nach Figur 4 oder 5 befestigten, aus-
einandergefalteten Beipackzettel.

[0030] Gemäß Figur 1 und 2 ist eine Blisterpackung

1 aus zwei Blisterstreifen-Abschnitten 2.1 und 2.2 gebil-
det, die in Figur 1 gestrichelt dargestellt sind und fünf
bzw. 15 Vertiefungen 3 zur Aufnahme von Tabletten T
aufweisen.
[0031] Die Blisterstreifen-Abschnitte 2.1 und 2.2 sind
in einer Trägerplatte 4 angeordnet, die aus einem Bo-
denabschnitt 5 und einem Deckabschnitt 6 besteht, wel-
che durch Zusammenfalten eines Zuschnitts, z.B. aus
Karton, entlang der Falte 7 gebildet werden. Die Träger-
platte 4 bzw. der Bodenabschnitt 5 und der Deckab-
schnitt 6 bilden damit eine die Blisterstreifen-Abschnitte
2.1 und 2.2 umschließende Hülle.
[0032] Der Deckabschnitt 6 und der Bodenabschnitt
5 weisen jeweils Aussparungen 8 bzw. 9 auf, durch die
die Vertiefungen der Blisterstreifen-Abschnitte 2.1 und
2.2 ragen bzw. die Tabletten T aus den Blisterstreifen-
Abschnitten 2.1 und 2.2 herausdrückbar sind. Abgese-
hen von den Vertiefungen 3 der Blisterstreifen-Abschnit-
te 2.1 und 2.2 in den Aussparungen 8 und der Durch-
drückfolie 11 an der Unterseite der Blisterstreifen-Ab-
schnitte 2 in den Aussparungen 9 in dem Bodenab-
schnitt 5 sind damit die Blisterstreifen-Abschnitte 2.1
und 2.2 völlig abgedeckt. (Eine Ausnahme bilden noch
die Rippen 25, auf die nachstehend eingegangen wird).
[0033] Die Blisterstreifen-Abschnitte 2.1 und 2.2 wer-
den z.B. durch Ankleben an den Deckabschnitt 6 und/
oder Bodenabschnitt 5 mit der Trägerplatte 4 verbun-
den, wie durch 10.1 dargestellt. Zusätzlich kann der
Deckabschnitt 6 mit dem Bodenabschnitt 5 im Randbe-
reich z.B. bei 10.2 verklebt sein.
[0034] Die Aussparungen 8, 9 in dem Deckabschnitt
6 und dem Bodenabschnitt 5 sind einem Raster wie bei
einem Blisterstreifen angeordnet. Das heißt, sie bilden
gemäß Figur 1 parallele Reihen 12.1, 12.2, 12.3 usw.,
die sich über die gesamte Länge der Trägerplatte 4 er-
strecken. Die nebeneinander angeordneten Ausspa-
rungen 8, 9 der Reihen 12.1, 12.2, 12.3 usw. bilden da-
mit Zeilen 13.1, 13.2..., die senkrecht zu den Reihen
12.1, 12.2 ... verlaufen.
[0035] Die Ausführungsform nach Figur 3 unterschei-
det sich von der nach Figur 1 und 2 im wesentlichen
dadurch, dass der Zuschnitt vom Bodenabschnitt 5 mit
zwei seitlichen Falten 7, 7' zum Deckabschnitt 6 nach
oben gefaltet ist.
[0036] Bei der Ausführungsform nach Figur 4 schließt
sich an den Bodenabschnitt 5 ein über den Deckab-
schnitt 6 klappbares Dekkelteil 14 an. Das Deckelteil 14
besteht aus einem Mittelteil 15 und einem Endteil 16,
welche über den Deckabschnitt 6 bzw. den Bodenab-
schnitt 5 der Trägerplatte 4 klappbar sind. Zwischen
dem Bodenabschnitt 5 der Trägerplatte 4 und dem Mit-
telteil 15 sowie zwischen dem Mittelteil 15 und dem End-
teil 16 sind kurze Verbindungsabschnitte 17, 18 vorge-
sehen, die durch Querfalten 17.1 und 17.2 sowie 18.1
und 18.2 gebildet sind, die parallel zu der Querfalte 7
zwischen dem Deckabschnitt 6 und dem Bodenab-
schnitt 5 verlaufen.
[0037] An der Innenseite des Mittelteils 15 ist ein Bei-
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packzettel 19 angeklebt, der gemäß Figur 6 eine größe-
re Länge und Breite besitzt als das Mittelteil 15. Der Bei-
packzettel 19 ist dazu an seiner oberen Seite an dem
den Endteil 16 zugewandten Randbereich des Mittel-
teils 15 bei 21 angeklebt und durch Querfalten 22 auf
die Länge des Mittelteils 15 zusammenfaltbar. Um den
quer auf die Länge des Mittelteils 15 zusammengefal-
teten Beipackzettel 19 auf Breite des Mittelteils 15 zu-
sammenzufalten, ist eine Längsfalte 24 vorgesehen.
[0038] Gemäß Figur 4 weist der Deckabschnitt 6 zur
Aufnahme von Blisterstreifen-Abschnitten 2.2, die aus
Blisterstreifen gebildet sind, die Rippen 25 zur Führung
in der Einblistermaschine besitzen, den Rippen 25 ent-
sprechende schlitzförmige Aussparungen 26 auf.
[0039] Das Endteil 16 besitzt wenigstens eine Klebe-
lasche 27, mit der das Endteil 16 an den Bodenabschnitt
5 oder über den Bodenabschnitt 5 hinweg an das Mit-
telteil 15 geklebt werden kann.
[0040] Die Ausführungsform nach Figur 5 unterschei-
det sich von derjenigen nach Figur 3 im wesentlichen
dadurch, dass zwischen der Trägerplatte 4 am unteren
Ende der Packung und dem über die Trägerplatte 4 ge-
klappten Mittelteil 15 ein Stapel von unzerschnittenen
Blisterstreifen 28 angeordnet ist. Dazu weisen die Ver-
bindungsabschnitte 17, 18 zwischen dem Bodenab-
schnitt 5 der Trägerplatte 4 und dem Mittelteil 15 sowie
zwischen dem Mittelteil 15 und dem Endteil 16 eine der
Dicke der Trägerplatte 4 und der Höhe des Stapels der
Blisterstreifen 28 entsprechende Länge auf.
[0041] Um zu verhindern, dass der Stapel von Blister-
streifen 28 seitlich herausrutscht, sind zwischen den
Längsseiten des Bodenabschnitts 5 der Trägerplatte 4
und den Längsseiten des Mittelteils 15 auf beiden Sei-
ten flächendeckende Seitenlaschen 29 vorgesehen.
Die in Fig. 5 nur teilweise dargestellte Seitenlasche 29
ist einstückig mit dem Mittelteil 15 und damit mit dem
Zuschnitt der Packung ausgebildet und kann mit ihrem
unteren nach innen gefalteten Endabschnitt zwischen
die Trägerplatte 4 und das Endteil 16 gesteckt oder in
anderer Weise befestigt sein.
[0042] Statt der Blisterstreifen 28 können zwischen
der untersten Trägerplatte 4 und dem Mittelteil 15 auch
weitere Trägerplatten 4 und darin befestigten Blister-
streifen-Abschnitten 2.1, 2.2 nach Figur 1 bis 3 ange-
ordnet sein.

Patentansprüche

1. Blisterpackung, die Tabletten, Kapseln oder dgl.
Arzneimittelzubereitung ein- und derselben Art ent-
hält und aus Abschnitten von Blisterstreifen gebil-
det ist, in denen die Tabletten, Kapseln oder dgl.
Arzneimittelzubereitungen in einem Raster jeweils
einzeln in Vertiefungen aufgenommen und zum Ge-
brauch durch dessen Rückenabdeckfolie durch-
drückbar sind, wobei die Abschnitte an einer Trä-
gerplatte befestigt sind, die aus einem Zuschnitt

aus Karton oder dgl. bogenförmigen Material be-
steht, dadurch gekennzeichnet, dass die Träger-
platte (4) aus einem Bodenabschnitt (5) und einem
Deckabschnitt (6) besteht, die durch Zusammenfal-
ten des Zuschnitts aus Karton oder dgl. bogenför-
migen Material gebildet sind, der Bodenabschnitt
(5) und der Deckabschnitt (6) mit Aussparungen (8,
9) versehen sind, und zwischen dem Bodenab-
schnitt (5) und dem Deckabschnitt (6) mehrere Bli-
sterstreifen-Abschnitte (2.1, 2.2) derart befestigt
sind, dass die Vertiefungen (3) der Blisterstreifen-
Abschnitte (2.1, 2.2) aus den Aussparungen (8) des
Deckabschnitts (6) ragen und die Tabletten, Kap-
seln oder dgl. Arzneimittelzubereitungen durch die
gegenüberliegenden Aussparungen (9) in dem Bo-
denabschnitt (5) herausdrückbar sind.

2. Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aussparungen (8, 9) in dem Bo-
denabschnitt (5) und dem Deckabschnitt (6) in dem
gleichen Abstand oder Raster wie die Vertiefungen
(3) der Blisterstreifen angeordnet sind.

3. Blisterpackung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass sich die Aussparungen (8, 9)
über die gesamte Länge der Trägerplatte (4) er-
strecken.

4. Blisterpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Bodenabschnitt
(5) und der Deckabschnitt (6) auch im Abstand von
der sie verbindenden Querfalte (7) miteinander ver-
bunden sind.

5. Blisterpackung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Deck-
abschnitt (6) zur Aufnahme von Abschnitten (2.2)
von Blisterstreifen, die Rippen (25) zur Führung in
der Einblistermaschine aufweisen, mit den Rippen
(25) entsprechenden schlitzförmigen Aussparun-
gen (26) versehen ist.

6. Blisterpackung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine oder
mehrere Trägerplatten (4) mit den darin befestigten
Blisterstreifen-Abschnitten (2.1, 2.2) in einer Auf-
nahmeschachtel abgepackt sind.

7. Blisterpackung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich an
den Bodenabschnitt (5) ein über den Deckabschnitt
(6) klappbares Deckelteil (14) anschließt.

8. Blisterpackung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der Innenseite des Deckelteils
(14) ein Beipackzettel (19) befestigt ist.

9. Blisterpackung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
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gekennzeichnet, dass der Deckelteil (14) aus ei-
nem Mittelteil (15) und einem Endteil (16) besteht,
welche über den Deckabschnitt (6) bzw. auf den Bo-
denabschnitt (5) der Trägerplatte (4) klappbar sind
und aus Verbindungsabschnitten (17, 18) zwischen
dem Bodenabschnitt (5) der Trägerplatte (4) und
dem Mittelteil (15) sowie dem Mittelteil (15) und
dem Endteil (16) besteht.

10. Blisterpackung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Beipackzettel (19) an dem Mit-
telteil (15) befestigt ist.

11. Blisterpackung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verbindungsabschnitte
(17, 18) zwischen dem Bodenabschnitt (5) der Trä-
gerplatte (4) und dem Mittelteil (15) sowie zwischen
dem Mittelteil (15) und dem Endteil (16) eine solche
Länge aufweisen, dass zwischen der Trägerplatte
(4) und dem über die Trägerplatte (4) geklappten
Mittelteil (15) wenigstens eine weitere Trägerplatte
aus einem Bodenabschnitt und einem Deckab-
schnitt mit dazwischen befestigtem Blisterstreifen-
Abschnitt und/oder wenigstens ein Blisterstreifen
(28) angeordnet ist.

12. Blisterpackung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Sicherung der wenigstens
einen weiteren Trägerplatte und/oder des wenig-
stens einen Blisterstreifens (28) gegen Herausrut-
schen zwischen den Längsseiten des Bodenab-
schnitts (5) der Trägerplatte (4) und den Längssei-
ten des Mittelteils (15) Verbindungslaschen (29)
vorgesehen sind.

13. Verwendung einer Trägerplatte (4) nach einem der
vorstehenden Ansprüche zur Herstellung einer Bli-
sterpackung mit einer vorgegebenen Anzahl von
Tabletten, Kapseln oder dergleichen Arzneimittel-
zubereitungen ein- und derselben Art aus Abschnit-
ten von Blisterstreifen (2.1, 2.2) dieer Tabletten,
Kapseln oder dergleichen Arzneimittelzubereitun-
gen.

14. Verwendung der Blisterpackung (1) nach einem der
vorstehenden Ansprüche als Verkaufspackung mit
einer vorgegebenen Anzahl von Tabletten, Kapseln
oder dergleichen Arzneimittelzubereitungen.
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